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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Marbach 16.08.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

Der Beschluss 1229/17 vom 07.06.2017 wird aufgehoben. 

 

Die freiwerdenden finanziellen Mittel i.H.v. 50,00 EUR stehen für eine weitere Vergabe im 

Rahmen der Verwendung der Mittel nach § 16 der Ortsteilverfassung wieder zur Verfügung. 

 

 

 

 

26.07.2017, gez.  Katrin Böhlke   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteil Marbach 

    

Titel der Drucksache: 

Verwendung der Mittel nach § 16 der 

Ortsteilverfassung - Erfurter 

Naturschutzverein e.V. - Aufhebung des 

Beschlusses 1229/17 
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Ortsteilrat 

Marbach 

Entscheidungsvorlage 

 

öffentlich 
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Nachhaltigkeitscontrolling  Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling  Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein  Ja → Nutzen/Einsparung  Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein  Ja Gesamtkosten  EUR 

   ↓ 
 

 2017 2018 2019 2020 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

x Ja  Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Der Erfurter Naturschutzverein e.V. hatte für eine Botanische Exkursion in der Marbacher Feldflur 

finanzielle Mittel in Höhe von 50,00 EUR beantragt. Über diesen Betrag kann keine der Maßnahme 

entsprechende Abrechnung durch den Verein vorgelegt werden. Der Antrag wurde am 19.06.2017 

durch den Verein zurückgezogen. 
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